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ÜBERWACHUNG AKTUELL

Die Forschungsstelle für Europäisches und 
Deutsches Lebensmittel- und Futtermittel-
recht an der Philipps-Universität Marburg 
wurde in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. 
Jens Puschke, LL.M. (King’s College) (Phil-
ipps-Universität Marburg) und Prof. Dr. 
Wolfgang Voit (Philipps-Universität Mar-
burg) im August 2020 mit dem Forschungs-
vorhaben „Repräsentative Erfassung, Auf-
bereitung und Analyse lebensmittelrechtli-
cher Bußgeldbescheide“ beauftragt. Ziel 
des Vorhabens, das am 31.03.2023 erfolg-
reich abgeschlossen wurde, war es, die 
derzeitige Sanktionierungspraxis in der Le-
bensmittelüberwachung in den Ländern 
repräsentativ zu erheben und auszuwer-
ten. Diese empirisch belastbaren Daten 
sollten als Grundlage für eine Vereinheitli-
chung der deutschen Bußgeldverhängung 
im Lebensmittelrecht dienen.[1] Der vorlie-
gende Fachartikel untergliedert sich in drei 
Teile: Während sich der erste Teil mit dem 
Studiendesign und der Erhebung befasst, 
werden die im Rahmen der Studie gewon-
nenen aufschlussreichen Erkenntnisse 
über die Verhängung von Bußgeldern in 
der Praxis im zweiten und dritten Teil dar-
gestellt.[2] 

ausgestaltet werden. Um die Teilnahmebe-
reitschaft an dem Forschungsprojekt zu er-
höhen, wurde das Projekt mittels Unter-
stützungsschreiben des BMEL, der Länder 
und des Bundesverbandes der Lebensmit-
telkontrolleure Deutschlands e. V. gefördert. 
Die gute Kooperation mit einigen Lebens-
mittelkontrolleuren, die sich zu einem frei-
willigen Austausch über ihre Erfahrungen 
und Kenntnisse im Bereich der Lebensmit-
telkontrolle bereit erklärt haben, war von 
grundlegender Bedeutung für die weitere 
Konzeption des Studienvorhabens. Durch 
das zu Beginn erarbeitete Datenschutzkon-
zept wurde die den Behörden zugesicherte 
Anonymisierung der erhobenen Daten si-
chergestellt. 

1. Erstellung der Erfassungsmatrix

Die Erfassung lebensmittelrechtlicher 
Bußgeldbescheide erforderte die Erarbei-
tung einer speziellen Datenbank. Hierzu 
wurde zunächst eine inhaltlich auf die An-
forderungen der Studie abgestimmte Ma-
trix erstellt. In diese sogenannte „Erfas-
sungsmatrix“ wurden die einzelnen Varia-
blen und Modalitäten eingepflegt, die in 
einem Bußgeldbescheid von Relevanz sein 
könnten. 

Innerhalb des gesetzlichen Bußgeldrah-
mens richtet sich die Zumessung der Geld-
buße gem. § 17 Abs. 3 S. 1 OWiG nach der 
Bedeutung der Ordnungswidrigkeit als ob-
jektives Merkmal und dem Vorwurf, der 
den Täter trifft, als subjektives Merkmal.[3] 
Nach § 17 Abs. 3 S. 2 OWiG kommen auch 
die wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters 
in Betracht, jedoch bleiben diese bei ge-
ringfügigen Ordnungswidrigkeiten in der 
Regel unberücksichtigt. Diese gesetzlichen 
Anforderungen wurden um weitere Moda-
litäten ergänzt, die sich in der Praxis als re-
levant erwiesen. Hierzu zählen: Tatbe-
stand, Anzahl und Höhe der verhängten 
Bußgelder, Betriebstyp, Betriebsgröße, 
Verstoßart und -umfang, Produkt, Verbrei-
tung, Kontroll- oder Probeart, Adressat des 
Bescheides, verbal dargelegter Verstoß, 
subjektiver Tatbestand, Vorverhalten, Kon-
trollzyklus, Nachtatverhalten, Schwere des 
Vorwurfs, Einordnung als Einfach- oder 
Mehrfachverstoß, eventuelle Zumessungs-
kriterien, Fortgang des Verfahrens sowie 
sonstige relevante Angaben.

In technischer Hinsicht basiert die Erfas-
sungsmatrix sowohl auf der Freitexteinga-
be als auch auf hinterlegten Stammdaten, 
die im Wege einer abhängigen Auswahl-
funktion über Dropdown-Menüs einge-
pflegt wurden. In den Stammdaten der Er-
fassungsmatrix wurden die umfassenden 
Informationen und Kodierungen der BVL-
Kataloge hinterlegt. Es folgten Pretests zur 
Überprüfung der Funktionalität der erstell-
ten Erfassungsmatrix und eine nachfolgen-
de Überarbeitung.

2.  Zufallsauswahl der Lebensmittel
überwachungsbehörden

Als Grundlage für die Zufallsauswahl der Be-
hörden diente die Liste der Überwachungs-
behörden auf der Seite des Bundesverban-
des der verbeamteten Tierärzte e. V.[4] Dem 
komplexen Verfahren lagen Berechnungen 
zugrunde, anhand derer die Anzahl der je 
Bundesland heranzuziehenden Behörden 
ermittelt wurde. Um jedes Bundesland zu 
erfassen, wurde zunächst der prozentuale 
Anteil der Behörden je Bundesland berech-
net. Anschließend wurde ausgewertet, wie 
viele Behörden je Bundesland in die Studie 
einzubeziehen sind. Hierbei zeigte sich, dass 
kleine Bundesländer bzw. Stadtstaaten bei 
einer rein prozentualen Betrachtungsweise 
nicht repräsentiert gewesen wären, sodass 
die Zahlen erhöht werden mussten, um 
auch diese abdecken zu können. Die ab-
schließende Verteilung der letztlich 46 Be-
hörden wurde aus Gründen der Anonymi-
sierung nicht offengelegt. Daneben wurde 
aufgrund der nur eingeschränkten Ver-
gleichbarkeit von allgemeinen Lebensmit-
telüberwachungsbehörden und Behörden 
mit Spezialgebieten eine gesonderte Aus-
wertung herangezogen, in deren Rahmen 
zwei zusätzliche Behördenbesuche für die 
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I. Vorbereitungsphase

Im Rahmen der Vorbereitungsphase wurde 
zunächst das Grundkonzept des For-
schungsvorhabens ausgearbeitet. Dieses 
sollte insbesondere Kriterien umfassen, 
nach denen die Untersuchung nicht flä-
chendeckend, sondern repräsentativ 
durchgeführt werden konnte. Die Stichpro-
benerfassung der erlassenen lebensmittel-
rechtlichen Bußgeldbescheide sollte dabei 
für jedes einzelne Bundesland sowie für 
das gesamte Bundesgebiet repräsentativ 
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